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Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert wird 
(Neutralitätsschutz-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundes-Verfassungsgesetz – B-VG, BGBI. Nr. 1/1930, zuletzt geändert durch das 
Bundesverfassungsgesetz BGBl. I Nr. 89/2024, wird wie folgt geändert: 

Nach Artikel 23j Abs. 1 B-VG wird folgender Abs. 1a eingefügt: 
„(1a) Eine Zustimmung zu Beschlüssen, die Österreich zur Teilnahme an einer 

neutralitätsrechtswidrigen Maßnahme oder zu einem Verhalten verpflichten, das mit den Verpflichtungen 
aus dem Bundesverfassungsgesetz vom 26. Oktober 1955 über die Neutralität Österreichs 
(BGBl 211/1955) und den völkerrechtlichen Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung der immerwährenden 
Neutralität unvereinbar wäre, ist rechtswidrig. Die näheren Bestimmungen werden durch Bundesgesetz 
getroffen.“ 
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